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Name, Vorname  Datum 

 

   

Stadt Rheinberg Straße, Hausnummer 

Der Bürgermeister 

-Fachbereich 32 Sicherheit u. Ordnung-   

47493 Rheinberg Telefon 

 

 

O Meldebogen für große Hunde (40/20er) gem. § 11 Abs. 1 LHundG NRW, 

O Antrag auf Erteilung der Erlaubnis für das Halten, die Ausbildung und das Abrichten  

     von gefährlichen Hunden gem. § 3 Abs. 2 LHundG NRW und Hunden bestimmter  

     Rassen gem. § 10 Abs. 1 LHundG NRW 

    (für jeden Hund ein Formblatt verwenden) 

 

Angaben zum Hund: 

 

1. Rasse:   

 

2. Mischling (welcher Rassen):    

 

3. Geburtsdatum oder Alter:   

 

4. Geschlecht:   männlich  weiblich   

4a.  kastriert               ja                   nein 

 

5. In meinem Besitz seit:   

 

6. Farbe des Fells:   Fellart:   

 

7. Name nach Stammbaum:   

 

8. Rufname:   

 

9. Gewicht:   kg Größe:   cm (Widerristhöhe/Schulterhöhe) 

 

10. Chip-Nummer:   

 

11. Steuernummer:   

 

12. Züchter/in bzw. Tierheim:   

 

 

Angaben zur Halterin / zum Halter 

 

Name:   Vorname:   

 

Anschrift:   

 

  

 

Geburtsdatum:   

 

 

 

 

                Bitte Rückseite beachten!

(lang-/stock-/kurzhaarig) 



Mein Hund gehört zur Kategorie 

 

40/20er gem. § 11 Abs. 1 LHundG NRW, 

gefährliche Hunde gem. § 3 Abs. 2 LHundG NRW, 

Hunde bestimmter Rasse gem. § 10 Abs. 1 LHundG NRW 

 

Es werden folgende Nachweise / Unterlagen beigefügt bzw. nachgereicht: 
 beigefügt nachgereicht 

1. Sachkundenachweis 

Bescheinigung der Tierärztekammer oder eines anerkannten Sachverständigen 

oder einer anerkannten Stelle über meine Sachkunde (z.B. Tierarzt oder Kreis 

Wesel) 

oder 

Kopie des Jagdscheines oder des Prüfungszeugnisses 

oder 

Kopie der Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes 

zur Zucht oder Haltung von Hunden 

 

2. Haftpflichtversicherung 

Kopie der Police einer Tierhalter-Haftpflichtversicherung für den Hund. 

Mindestversicherungssumme in Höhe von 500.000 € bei Personenschäden und 

250.000 € bei Sachschäden 

 

3. Kennzeichnung durch Mikrochip 

Nachweis der Kennzeichnung des Hundes durch einen Mikrochip zur 

Weiterleitung und zentralen Erfassung der Hundehalterdaten beim Landesamt für 

Ernährungswissenschaften und Jagd in Düsseldorf 

 

Für Antragstellerinnen und Antragsteller für Hunde bestimmter Rassen gem. §  10 LHundG 

und gefährlicher Hunde gem. § 3 LHundG NRW zusätzlich: 

 

4. Zucht, Ausbildung und Abrichtung (nicht bei 40/20er Hunden) 

Schriftliche Bestätigung, dass die der Zucht, der Ausbildung, dem Abrichten oder 

dem Halten dienenden Räumlichkeiten, Einrichtungen und Freianlagen eine 

verhaltensgerechte und ausbruchsichere Unterbringung ermöglichen, so dass die 

körperliche Unversehrtheit von Mensch und Tier nicht gefährdet wird 

(wird durch die zuständige Behörde festgestellt) 

 

5. Führungszeugnis (Auskunft aus dem Bundeszentralregister) 
 

Für Antragstellerinnen und Antragsteller für gefährliche Hunde gem. § 3 Abs. 2 LHundG NRW 

zusätzlich: 

 

6. Nachweis der Sachkunde gegenüber der für den Vollzug des 

Tierschutzgesetzes zuständigen Behörde (damit entfällt Punkt 1 der o.a. 

Aufzählung) 

 

7. Nachweis über ein besonderes privates oder ein öffentliches Interesse zur 

Haltung eines gefährlichen Hundes gem. § 4 Abs. 2 LHundG NRW 

 

 

 

  

Unterschrift 

 

Für die Anmeldung Ihres Hundes nach § 11 LHundG (40/20er) ist eine 

Verwaltungsgebühr i.H.v. 25,00 € zu entrichten. 

Die Gebühren für die Erlaubniserteilung bei gefährlichen Hunden und Hunden 

bestimmter Rasse belaufen sich die Gebühren auf 30,00 – 100,00 €. 

 
 


